
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/2/22 4Ob651/71,
5Ob103/19m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1972

Norm

ABGB §26

ABGB §33

Rechtssatz

Die Frage des Entstehens und des Erlöschens der Rechtsfähigkeit ausländischer Institutionen - hier: Landesinstitut zur

Unterstützung der Blinden, Landesheim für verkrüppelte Kinder, beide in Budapest - ist nach dem am Orte ihres Sitzes

geltenden Recht zu beurteilen.

Entscheidungstexte

4 Ob 651/71

Entscheidungstext OGH 22.02.1972 4 Ob 651/71

5 Ob 103/19m

Entscheidungstext OGH 27.11.2019 5 Ob 103/19m

Vgl; Veröff: SZ 2019/108
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